
Einwohne:rgemeinde.Därlige~ 

SONDERBAUVORSCHRIFTEN . . •· 

zum Ueberbauungspla_n Nr. 2 

WirkungsbereiGh 

Stellung zum aaur~gie

ment 

"DU LAC 11 

Art. l ~-
l) Der U~~E::x:--bauung_spl·an gilt für das im Plan 

Nr, .2 q~pch eine punktierte Umrandung ge

~e~nzeichnet~ Gebi~t. 

:u DiesE§! f~.c;>nderbauvorschriften finden auf den 

Perim_et-~.r des Ueberbauungsplanes Anwendung. 

Art. ,2 

Sciwei t die Sonderbauvorschriften· nichts an

deres bes't-irtun~n, gelten das Baureglement 

und der Zon$rtplan der Einwohnergeme;inde 

Därligen vom 18. April 1978, insbesondere 

die Vorschriften fUt die Wohn/ Gewerbezone 

WG 2. 



Nutzung 
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Art. 3 

l) Auf den Parzellen 310 und 313 sind zu er

stellen: 

- Hotel, das auch als Aparthotel betrieben 

werden kann. 100 % der Wohnfläche ist im 

ortsüblichen Umfang dauernd hotelmässig 

zu bewirtschaften. 

- Rezeption zum Empfang der Hotelgäste 

- Restaurationsbetrieb mit Nebenräumen mit 

einer minimalen Fläche von total 350 m2. 

- Autoeinstellhalle teilweise unterirdisch 

mit der gemäss Art. 38 BauV erforderlichen 

Anzahl Abstellplätzen für den Hotelbetrieb. 

- Offene Parkplätze im Baufeld für betriebs

bedingt~ Einrichtungen (excl. Innenhof) 

für den Bootshafen und externe Besucher. 

- Oeffentlicher Zugang zu Schiffländte 

im weiteren kann noch erstellt werden: 

- Bar/Dancing und weitere Restauratiortsbe

triebe 

- Ladenlokale für hotelbedingten Spezial

bedarf wie Kiosk, Sportgeschäft, Coif

feur, Souvenirs. 

- Bad/ Sauna. 

2) Auf den in der Uferzone liegenden Parzellen 

311 und 315 sind zu erstellen: 

- Kinderspielplatz 

- Seeuferweg öffentlich zugänglich 

- Oeffentlicher Zugang zu Schiffländte 



Ausnützungsziffer 
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Das vorhandene öffentliche Strandbad ist 

beizubehalten und mit der notwendigen In

frastruktur auszustatten. Im übrigen kann 

noch ein Restaurationspavillon oder ein 

Kiosk erstellt werden. Von der Ufermauer 

ist ein Abstand von 10 m einzuhalten. 

3 ) Die Parzelle 39 ist in einem Teil Wohn-/ 

Gewerbezone WG2 und im anderen Teil Grün

fläche. In der WG2 können Wohn-Gewerbe

und Bürobauten erstellt werden. Gewerbe, 

die das gesunde Wohnen wesentlich beein

trächtigen, sind nicht zugelassen. 

Art. 4 

Die Berechnung der Ausnützungsziffer rich

tet sich nach Art. 151 BV. Die auf den 

Grundstücken Nr. 310 und 313 zulässige 

Bruttogeschossfläche beträgt j770 m2, ent

sprechend einer Ausnützungsziffer (a) · von 

0,6 für die überbaubaren Grundstücke 

Nr. 310 und 313 und einer umgelegten a 

von 0,15 für die unüberbaubaren Grund

stücke Nr. 311 und 315 in der Uferzone. 

Durch die Bruttogeschossfläche der in der 

Uferzone zu erstellenden Bauten gemäss 

Art. 3 Abs. 2 darf die Gesamtgeschossfläche 

von 3770 m2 nicht überschritten werden. 

Die auf dem Grundstück Nr. 39 zulässige 

Bruttogeschossfläche beträgt 650 m2, ent

sprechend einer Ausnützungsziffer von 0,6. 
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Art. 5 

1) Innerhalb der Grundstücke 310 und 313 ist 

die geschlossene Bauweise gestattet. 

2 ) Die minimal notwendigen Gebäudeabstände 

sind im Ueberbauungsplan durch die Be

grenzung der einzelnen Baufelder festge

legt. 

Art. 6 

1) Innerhalb der Gebäudereihe ist mit Hilfe 

von Rücksprüngen und der Dachgestaltung ei

ne klar ersichtliche Gliederung vorzunehmen. 

Die maximale Länge der ungebrochenen Fassa

denflucht beträgt 20 m. 

2 ) Das bestehende Hotel Du Lac ist zu erhalten, 

Neubauten haben sich in Massstab und Gestal

tung dem bestehenden Hotelgebäude unterzuord

nen, resp. anzupassen. 

3 ) Art. 21 des Baureglementes der Einwohner

gemeinde Därligen (Proportionsvorschriften) 

findet auf das Gebiet des Ueberbauungsplanes 

No 2 keine AenderYBg, Anw<?/JdH4f. 

4 ) Für ein- und mehrgeschossige Bauten sind 

Schrägdächer (Sattel-, Pult- oder Walm

dächer) mit einer minimalen Neigung von 30 % 

und einer maximalen Neigung von 47 % vor

zusehen. 

Für eingeschossige Anbauten im Sinne von 

Art. 14 des Baureglementes sind Flachdächer 

zugelassen. 
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Art. 7 

1) Als Geschosse zählen das Erdgeschoss und 

die Obergeschosse. Das Dachgeschoss wird, 

auch wenn es über die ganze Gebäudefläche 

ausgebaut wird, nicht gezählt, als Erdge

schoss gilt das unterhalb der Höhe von 

562,60 m ü.M liegende Geschoss. 

2 ) Die maximal gestatteten Gebäudehöhen sind: 

- Im Baufeld für 1-geschossige Bauten 

gegenüber dem bestehenden Hotel 

max. 562.00 m ü.M 

- In den anderen Baufeldern für 1-geschossi

ge Bauten und in der Uferzone 

max. 562.60 m ü.M 

- In den Baufeldern für 2-geschossige Bau

ten und für die Verbindungstrakte 

max. 567.00 m ü.M 

- In den Baufeldern für 3-geschossige Bau-

ten max. 569.60 m ü.M 

3) Im Innenhof und im ganzen südöstlichen Teil 

des Ueberbauungsplangebietes sind keine 

Bauten sondern nur betriebsbedingte Einrich

tungen zugelassen. 

Art. 8 

Mit der Baueingabe für das Hotel ist ein 

Umgebungsgestaltungsplan einzureichen, der 

u.a. folgende Gesichtspunkte berücksich

tigt: 

- Die seeseitige Fassade des Erdgeschosses 

(Einstellhalle) ist mit geeigneter Be

pflanzung abzudecken. 
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- Fussgängerfreundliche Gestaltung der 

öffentlichen Wege, Seepromenade und 

Zugang zur Schiffländte mit geeigneter 

Randbepflanzung 

- Kinderspielplatz, vgl. Art. 12 

- Gestaltung der Uferzone 

- Auf die bestehende Bepflanzung ist, wo 

immer möglich, Rücksicht zu nehmen. 

Art. 9 

In der Uferzone ist ein ausreichend gros

ser Spielplatz anzulegen. Die Spielfläche 

soll, incl. Planschbecken, wenigstens 

250 m2 betragen. Die definitive Disposi

tion und Gestaltung des Kinderspielplatzes 

ist im Umgebungsgestaltungsplan festzuhal

ten. 

Art. 10 

l) Für die Berechnung des Parkflächenbedarfs 

ist Art. 38 BauV massgebend. 

2 ) Die der Bernischen Hafenbau AG zugesicher

ten 10 zusätzlichen Parkplätze sind unter 

Berücksichtigung des bestehenden Dienst

barkeitsvertrages anzulegen. 

3 ) Von den übrigen offenen Parkplätze ist eine 

genügende Anzahl für externe Besucher zu 

reservieren. 
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4 ) Es sind zudem genügend oberirdische Ab

stellmöglichkeiten für zweirädrige Fahr

zeuge zu schaffen. 

Art. 11 

Fusswege / Trottoirs l) Das Trottoir entlang der Dorfstrasse und 

die Verbindung Dorfstrasse - Schiffländte 

sind gemäss Ueberbauungsplan zu erstellen. 

Einfahrten 

2 ) Die Verbindung Dorfstrasse - Schiffländte 

ist in erster Linie ein Fussweg. Die Ver

wendung als Zufahrt zur Einstellhalle ist 

mit den notwendigen Sicherheitsmassnahmen, 

Strassenverbreiterung oder getrennter Geh

weg möglich. 

3) In der Uferzone ist zwischen Pudelbach und 

BLS-Schiffländte mit Verbindung zum Boots

hafen ein Fussweg von mindestens 1,5 m 

Breite zu erstellen. Die Fusswegverbindung 

kann wahlweise gemäss Plan (bestehende 

Linienführung) oder weiter seewärts erstellt 

werden. 

Art. 12 

Mit Ausnahme der Zufahrt zum offenen Park

platz sind, aus Rücksicht auf die Nach

barn (Lärm- und Geruchbelästigung), die 

Zu- und Wegfahrten im Bereich ausserhalb 

der gegenüberliegenden Wohnbauten anzu

legen. 
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Art. 13 

Für die Beurteilung des Baugesuches ist 

die kantonale Denkmalpflege beizuziehen. 

Art. 14 

Von der Geleiseachse ist ein Abstand von 

5 m einzuhalten. Entlang des minimalen 

Bahnabstandes erstellte Mauern müssen 

einen Anzug im Verhältnis 1:10 aufweisen. 

Ueber begehbaren Flachdächern oder Terras

sen muss entlang der Bahnlinie aus Sicher

heitsgründen ein Zaun oder eine Brüstung 

von min. 1 m Höhe errichtet werden. 

Art. 15 

Die Grundeigentümer haben die Berücksich

tigung der öffentlichen Interessen mit 

privatrechtlichen Vereinbarungen sicher

zustellen. 

Die privatrechtlichen Vereinbarungen zwi

schen der Gemeinde und den Grundeigentümern, 

insbesondere betreffend der Landabtretung 

für Erschliessungsanlagen, die öffentliche 

Nutzung in der Uferzone, den Gemeindesaal, 

die hotelmässige Bewirtschaftung, müssen 

von Erteilung der Baubewilligung im Grund

buch eingetragen sein. 
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Art. 16 

Die Sonderbauvorschriften treten mit der 

Genehmigung durch die kantonale Baudi

rektion in Kraft (Art. 45 BauG}. 

Art. 17 

Für die geringfügige Aenderung der Sonder

bauvorschriften kommt das in Art. 135 BauV 

vorgesehene Verfahren zur Anwendung. Die 

Zweckmässigkeitsprüfung durch die kanto

nalen Behörden gemäss Art. 44 BauG bleibt 

vorbehalten. Für die Erteilung einzelner 

Ausnahmen ist Art. 46 BauG anwendbar. 

Genehmigungsvermerke 

Vorprüfung vom 4. Augusf 1981 

Publikation im Amtsblatt vom 7. 10. 81, im Amtsanzeiger vom 
2./16. Oktober 1981 

Oeffentliche Auflage der Pläne mit Sonderbauvorschriften 

vom 7 . 9 . 19 81 bis 7. 10. 1981 

Persönliche Benachrichtigung der Grundeigentümer am 4. 9 . 1981 

Einspracheverhandlung am----

Erledigte Einsprachen eine 

Unerledigte Einsprachen keine 

Rechtsverwahrungen eine 
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Beschlossen durch den Gemeinderat am 10 . August 1981 

Beschlossen durch die Einwohnergemeinde Därligen 28. Oktober 1981 

mit 46 ja 

3 nein 

Namens der Einwohnergemeinde 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt, 

Därligen, den 30. 11. 1981 der Gemein~r: 

GENEHMIGT unter Vorbehalt 
Genehmigt durch die 

kantonale Baudirektion: 
des Beschlusses vom 1 7. f eb, 1982 
BAU D RE ION DES KANTONS BERN 

Der 





1 
t.-. 1! ?, !)t-1 

7. I , ( / 

Beschluss der Baudirektion des Kantons Bern 

Nr. 

A. Aus den Akten 

Gemeinde: 

Gegenstand: 

Gemeindebeschluss: 

RPA/Wm/bs 
f:/jun/575dulac.ugb 

Genehmigung durch die 
kantonale Baudirektion: 

Anerkennung des ersten Teils als Ufer
schutzplan durch die kant. Baudirektion: 

B. Erwägungen 

Bern, 30. August 1989 

Därligen 

Anerkennung des restlichen 
Teils des Ueberbauungsplanes 
Nr. 2 mit Sonderbauvorschriften 
"Du Lac" als Uferschutzplan 

28. Oktober 1981 

17. Februar 1982 

9. September 1982 

1. Die kantonale Baudirektion anerkennt bestehende Pläne und Vorschriften 

der Gemeinden als Uferschutzplan, wenn sie den Vorschriften des 

Gesetzes über See- und Flussufer {SFG) entsprechen (Art. 5 Abs. 2 

SFG). 

2. Mit dem Anerkennungsbeschluss vom 9. September 1982 konnte die Baudi

rektion die zum Ueberbauungsplangebiet gehörige Parzelle Nr. 39 noch 

nicht als Uferschutzplan anerkennen. Im damaligen Zeitpunkt war noch 

nicht ersichtl~ch, wie der Uferweg geführt werden soll. Das Anerken

nungsverfahren wurde bis zum Erlass des kantonalen Richtplanes gemäss 
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SFG sistiert (Ziffer B. 2.3 des Anerkennungsbeschlusses vom 9. Sep

tember 1982 und Ziffer C. 2). 

3 . Der Richtplan nach SFG verlangt für die Parzelle Nr. 39 keine Aende

rungen. Der Ueberbauungsplan mit Sonderbauvorschriften "Du Lac" 

erfüllt die Anforderungen eines Uferschutzplanes. Die Sistierung kann 

aufgehoben und der restliche Teil als Uferschutzplan anerkannt werden. 

C. Aus diesen Gründen wird 

v e r f ü g t 

1. Der Ueberbauungsplan Nr. 2 mit Sonderbauvorschriften "Du Lac" wird 

auch im Bereich der Parzelle Nr. 39 als Uferschutzplan anerkannt. 

2. Es werden keine Gebühren erhoben. 

3. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen seit Eröffnung bei der 

kantonalen Justizdirektion zuhanden des Regierungsrates schriftlich in 

zwei Doppeln und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. &1 Abs. 4 

BauG). Eine Beschwerde kann nur von der Partei, die ein schutzwürdiges 

eigenes Interesse an der Anfechtung hat, von ihrem gesetzlichen 

Vertreter oder einem bevollmächtigten Anwalt eingereicht werden. 

4. Der Regierungsstatthalter von Interlaken wird beauftragt, diesen 

Beschluss mit den beiliegenden Kopien per Gerichtsurkunde (Empfangs

bestätigung an die Baudirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 

3011 Bern) zu eröffnen: 

- der Gemeinde Därligen 

- dem Grundeigentümer: 

Herr Robert Bodmer-Anliker, Dennigkofenstr. &9, 3073 Gümligen. 
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Ein Exemplar dieses Beschlusses ist für das Amtsarchiv bestimmt. 

Kopie z.K. an: 

BAUDIREKTION 
Der Direktor 

G. Bürki, Regierungsrat 

- Architekturbüro Fritz Brönnimann, Bahnhofstr. 5, 3800 Interlaken 



Einwohnergemeinde Därligen 

Änderung der Sonderbauvorschriften zum Überbauungsplan Nr. 2 
"Du Lac" und Uferschutzplan gemäss See- und Flussufergesetz 
Art. 3 (Nutzung), Abs. 1 

Aufhebung der Forderung zur hotelmässigen Bewirtschaftung der Wohnflächen und Anpassung der 
Parkierungsvorschriften an geänderte Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung, Art 49ft 

Mitwirkung vom 10. bis 31. Januar 2008 

Vorprüfung vom 21. April 2008 

1. Publikation im Amtsanzeiger 

1. öffentliche Auflage von 14. August 2008 

am 14. August 2008 

bis 15. September 2008 

Einspracheverhandlungen am 24. Okt. 2008 Rechtsverwahrungen 

Erledigte Einsprachen 

2. Publikation im Amtsanzeiger 

0 Unerledigte Einsprachen 

am 26. März 2009 

bis 27. April 2009 

1 

4 

2. öffentliche Auflage vom 26. März 2009 

Einspracheverhandlungen am 2. Juni 2009 Unerledigte zusätzliche Einsprachen 1 

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 7. Juni 2009 

Beschwerdeentscheid durch das Regierungsstatthalteramt lnterlaken am 9. Oktober 2009 

Verwaltungsgerichtsentscheid mit Urteil vom 31. Mai 2010 

Namens der Einwohnerg_e~ e:. / 

Der Präsident /f., hi/fiit1q?t, . 
Die Geme1ndeschre1ber: f ~ 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Därligen, den .... ~ .. 1.· .. ~~.~· ... ~~~~· ···· ··· ·· ···· ··· ·, Der Gemeindeschreiber~ 

GENEHMIGT durrh das Amt für ~ BI t 
Gemeinden und Raumordnung am: rl~ l'Z? . " 

0 4. fEB. ZOH 



Änderung der Sonderbauvorschriften zum Überbauungsplan Nr. 2 
"Du Lac" und Uferschutzplan gemäss See- und Flussufergesetz 

Neue Fassung Art. 3 Abs. 1: Gemäss Beschluss Gemeindeversammlung 28. November 2008 

Die übrigen Artikel bleiben unverändert. 

Nutzung Art. 3 

1 Auf den Parzellen 310 und 313 sind zu erstellen: 

- Wohnungen 

- Hotel mit Nebenräumen 
Die Obergeschosse der Stockwerkeinheiten 313-1 bis 313-30 (Haus 
C) dienen der Hotelnutzung. Diese wird ohne Nebenräume und 
Restaurationsbetrieb somit auf diese Stockwerkeinheiten be
schränkt. 

- Restaurationsbetrieb mit Saaltrakt und Nebenräumen mit einer 
minimalen Fläche von total 350 m2 im Erdgeschoss der Stockwerkein
heiten 313-1 und 313-58. 

- Autoeinstellhalle teilweise unterirdisch mit der gemäss Art. 49ff BauV 
erforderlichen Anzahl Abstellplätzen. Bei der Umnutzung von Hotel
zimmern in Wohnnutzung ist jeweils der Nachweis für die genügen
de Anzahl Parkplätze zu erbringen. 

- Offene Parkplätze im Baufeld für betriebsbedingte Einrichtungen (exkl. 
Innenhof) für den Bootshafen und externe Besucher. 

- Öffentlicher Zugang zur Schiffländte 

Im Weitern kann noch erstellt werden: 

- Bar/Dancing und weitere Restaurationsbetriebe 

- Ladenlokale für hotelbedingten Spezialbedarf wie Kiosk, Sportgeschäft, 
Coiffeur, Souvenirs 

- Bad/ Sauna 

2 



Alte Fassung Art. 3 Abs. 1: Auflage und Vorlage Gemeindeversammlung 28. November 2008 

Nutzung Art. 3 

1 Auf den Parzellen 310 und 313 sind zu erstellen: 

- Wohnungen 

- Hotel mit Nebenräumen, dessen Fläche teilweise oder ganz der 
Wohnnutzung dienen kann. 
Die Hotelnutzung (ohne Nebenräume) wird auf die Obergeschosse 
der Stockwerkeinheiten 313-1 bis 313-30 beschränkt. 

- Restaurationsbetrieb mit Saaltrakt und Nebenräumen mit einer 

minimalen Fläche von total 350 m2 im Erdgeschoss der Stockwerkein
heiten 313-1 und 313-58. 

- Autoeinstellhalle teilweise unterirdisch mit der gemäss Art. 49ft BauV 

erforderlichen Anzahl Abstellplätzen. Bei der Umnutzung von Hotel
zimmern in Wohnnutzung ist jeweils der Nachweis für die genügen
de Anzahl Parkplätze zu erbringen. 

- Offene Parkplätze im Baufeld für betriebsbedingte Einrichtungen (exkl. 

Innenhof) für den Bootshafen und externe Besucher. 

- Öffentlicher Zugang zur Schiffländte 

Im Weitern kann noch erstellt werden: 

- Bar/Dancing und weitere Restaurationsbetriebe 

- Ladenlokale für hotelbedingten Spezialbedarf wie Kiosk, Sportgeschäft, 

Coiffeur, Souvenirs 

- Bad/ Sauna 

Alte Fassung Art. 3 Abs. 1: Genehmigung 80 1982 

Nutzung 

Bern, 28. November 2008 

Art. 3 

1 Auf den Parzellen 31 O und 313 sind zu erstellen: 

- Hotel, das auch als Aparthotel betrieben werden kann. 100 % der 

Wohnfläche ist im ortsüblichen Umfang dauernd hotelmässig zu bewirt

schaften. 

- Rezeption zum Empfang der Hotelgäste 

- Restaurationsbetrieb mit Nebenräumen mit einer minimalen Fläche von 

total 350 m2
. 

- Autoeinstellhalle teilweise unterirdisch mit der gemäss Art. 38 BauV 

erforderlichen Anzahl Abstellplätzen für den Hotelbetrieb. 

- Offene Parkplätze im Baufeld für betriebsbedingte Einrichtungen (excl. 

Innenhof) für den Bootshafen und externe Besucher. 

- Öffentlicher Zugang zu Schiffländte 

Im Weitern kann noch erstellt werden: 

- Bar/Dancing und weitere Restaurationsbetriebe 

- Ladenlokale für hotelbedingten Spezialbedarf wie Kiosk, Sportgeschäft, 

Coiffeur, Souvenirs 

- Bad/ Sauna 

3 



Gemeinde Därligen 

ÄNDERUNG DER ÜBERBAUUNGSORDNUNG NR. 2 „DU LAC" 

Die Überbauungsordnung „Du Lac" besteht aus: 

• Überbauungsplan Nr. 2 vom 17.02.1982 (1:500) 

• Sonderbauvorschriften zum Überbauungsplan Nr. 2 

• Änderung Überbauungsplan Nr. 2 (Ausschnitt alter/ neuer Zustand 1:500) 

Änderung Überbauungsplan Nr. 2 (Ausschnitt alter/ neuer Zustand 1:500) 

Änderungen im gemischt-geringfügigen Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 Bauverordnung (BauV) des Kt. Bern 

Genehmigungsexemplar 

Datum: S. Mai 2017 

Genehmigungsvermerke 

Publikation im Amtsblatt Nr. 13 vom 29. März 2017 und im Anzeiger lnterlaken Nr. 12 vom 23. März 2017 

Öffentliche Auflage vom 29. März bis 28. April 2017 

Einspracheverhandlungen am 

Erledigte Einsprachen 

Unerledigte Einsprachen 

Rechtsverwahrungen 

Beschlossen durch den Gemeinderat am 1. Mai 2017 

Der Gemeindepräsident i. ., .. t. .. ~ 
Der Gemeindeschreiber .7.",.;!.J. 5-~ 
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt : 

Därligen, den --~--~-•- .. ~.~-1_}~-~!. ...... .. ........... ... . Der Gemeindeschreiber : 

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am : 

.T~ 
1 1. Aug. 2017 
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